
DGS - Volleyballsparte     

 

Spielmodus 

Abhängig Teilnehmerzahl 

Spielball 

Mikasa Beach ChampVLS 300 

(blau/gelb) 

Regeln 

DVV-Ordnung

Teilnehmerkreis 

→ DGS-Verbandpass mit

Wettkampfberechtigungseintrag

„Volleyball“.

→ Ohne Sportfest-Ausweis – keine

Startberechtigung!

Auslosung 

Auslosung an der Beachanlage mit 

Setzliste 

Siegerehrung 

Nach dem Wettkampf an der 

Beachanlage 

Schiedsrichterbestimmung 

Jede teilnehmende Mannschaft 

verpflichtet sich in seiner Gruppen- 

bzw. Finalrunde als Schiedsrichter 

mitzumachen 

Sonstiges 

Für Unfälle, Diebstähle und sonstige 

übernimmt der Veranstalter und 

Ausrichter keine Haftung. 

Um den Spielbetrieb zeitgerecht 

durchführen zu können, bitte alle 

pünktlich um 9:00 Uhr in Sportkleidung 

zur Begrüßung erscheinen. 

Mit der Anmeldung zu den MS erkennen 

die Vereine und die Teilnehmer*innen, 

die zurzeit gültigen Ordnungen bzw. 

Ausschreibung der Volleyball-Sparte 

und die Satzung des DGS an! 

AUSSCHREIBUNG 
23. Deutsche Gehörlosen Beachvolleyball Meisterschaften

Damen und Herren 
14. - 15.05.2021 in Dresden

Veranstalter: 

Ausrichter: 

Durchführung: 

Termin: 

Austragungsort: 

Meldeschluss: 

Startgebühren: 

Deutscher Gehörlosen 
Sportverband e.V. 
Sparte Volleyball - 

Dresdner Gehörlosen- 
Sportverein e.V.  

Gehörlosen Sportverband 
Sachsen e.V. 

Katharina Pape, Fachwartin 

Maik Fischer, Technische 
Leitung 

Freitag, 14.05.2021  

08:30 Uhr Einlass 

09:00Uhr Spielbeginn 

Samstag, 15.05.2021 

08:30 Uhr Einlass 

09:00 Uhr Spielbeginn 

Sportpark Ostra 

Magdeburger Straße 10 

01067 Dresden  

17.01.2021 
(siehe Meldeschein) 

30,00€ 

Bitte bis zum 30.04.2021 auf das nachfolgende Konto 
überweisen: 

Postbank NL Essen 

IBAN: DE67 3601 0043 0333 4394 37 

BIC: PBNKDEFF 

Verwendungszweck: 23_DM_Beach 2021 und Name des 
Sportvereins 

Bei Nachmeldung bzw. Verspätete Meldung und Einzahlung wird nach 
dem Stichdatum eine Nachgebühr von 5,00€ erhoben. Bei dieser 
Meisterschaft werden die Spielberichtsbögen strengstens geprüft, bei 
unordentlichen oder unvollständigen Eintragungen sind Strafgebühren 
fällig.  


